
Mag. Walter Mörth
Kontrollamt Wiener Neustadt

Sicherheit & Ordnung in Wiener Neustadt



05.05.2010
Mag. Walter Mörth

Kontrollamt Wiener Neustadt

Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung

II. Abgrenzung allgemeine und örtliche Sicherheitspolizei (SiPOL)

III. Agenden der örtlichen Sicherheitspolizei

IV. Ortspolizeiliche Verordnungen

V. Spezialfälle

VI. Wachkörper vs. Security

VII. Aktionen und Maßnahmen in der Stadt Wiener Neustadt



05.05.2010
Mag. Walter Mörth

Kontrollamt Wiener Neustadt

I. Einleitung

• Zuständigkeit der Kontrolle?

• Kostenfaktoren der Gemeinde

• Organisationsprüfung

• Gründe für die Themenwahl

– Anlassfälle in der Stadt Wiener Neustadt

– Ausloten, welche Möglichkeiten eine Einheitsgemeinde hat

– Kontrollämtertagung als Plattform zum Meinungsaustausch
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II. Abgrenzung allgemeine und örtliche SiPOL

• Die Kompetenzverteilung ergibt sich aus 
– Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG (allgemeine SiPOL), wonach für die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, 
ausgenommen die örtliche Sicherheitspolizei, der Bund in 
Gesetzgebung und Vollziehung zuständig ist.

– Art 15 Abs. 2 B-VG (örtliche SiPOL), wonach das Land in 
Gesetzgebung und Vollziehung zuständig ist, soweit eine 
Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung der 
Gesetzgebung und Vollziehung des Bundes übertragen ist.

• Gemäß Art. 118 B-VG wird der Wirkungsbereich der Gemeinde in einen 
vom Bund oder vom Land übertragenen definiert.

• Der eigene Wirkungsbereich umfasst, neben den in Art. 116 Abs. 2
angeführten Angelegenheiten, alle Angelegenheiten, die im 
ausschließlichen o. überwiegenden Interesse der in der Gemeinde 
verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch 
die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden.
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II. Abgrenzung allgemeine und örtliche SiPOL

• Der Gemeinde sind zur Besorgung im eigenen Wirkungsbereich die 
behördlichen Aufgaben in folgenden Angelegenheiten gewährleistet:

– ...örtliche Sicherheitspolizei (Art. 15 Abs. 2), örtliche Veran-
staltungspolizei....

• NÖ Polizeistrafgesetz, LGBl. 4000-4
⇒ Aufgrund der Bestimmungen des

NÖ Polizeistrafgesetzes ist die 
Kompetenz der Bundespolizei-
direktion, insb. hinsichtlich unge-
bührlich störenden Lärms und 
Verletzung des öffentlichen 
Anstandes, näher normiert.
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III. Agenden der örtlichen SiPOL (1)

• Abgrenzung (VwGH-Erkenntnisse):
– Für die gesetzlichen Regelung der örtlichen SiPOL ist der 

Landesgesetzgeber zuständig.
– Die Vollziehung fällt in den eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde.
– Die örtliche SiPOL hat die Abwehr allgemeiner Gefahren 

(Gefahren und Missstände, die das örtliche Gemeinschaftsleben 
stören, aber keinem bestimmten Verwaltungszweig zugehören) 
zum Inhalt.

– Zur örtlichen SiPOL gehört auch der (örtliche) Katastrophen-
hilfsdienst.

– Berechtigung zum Erlass von der Lärmbekämpfung dienenden 
Verordnungen (ortspolizeiliche sowie Durchführungs-
verordnungen zu landesgesetzlichen Bestimmungen).
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III. Agenden der örtlichen SiPOL (2)

• Abgrenzung (VwGH-Erkenntnisse):

– Erregung störenden Lärms als geringfügige Angelegenheit, 
deshalb Zuständigkeit der örtlichen SiPOL.

– Ob eine Maßnahme zur örtlichen Sicherheitspolizei i.S. des 
Artikels 15 Abs. 2 B-VG gehört, hängt davon ab, ob sie das 
Interesse der Gemeinde zunächst berührt, ob also räumliche 
Grundlage des geschützten Interesses nur das Gemeindegebiet 
oder ein Teil desselben ist, und ob die Gemeinde die 
Angelegenheit innerhalb ihrer Grenzen durch eigene Kräfte 
besorgen kann.

• Abgrenzung aufgrund Erkenntnis des VfGH betreffend Graz (VfGH
08.10.1985, V37/84)
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IV. Ortspolizeiliche Verordnungen (1)

• Voraussetzungen für eine Erlassung 
– Nach Art. 118 Abs. 2 und 3 B-VG im eigenen Wirkungsbereich
– Kein Verstoß gegen bestehende Gesetze oder Verordnungen des 

Bundes und des Landes
– Zweck der Verordnung: das örtliche Gemeinschaftsleben störende 

Missstände abwehren bzw. beseitigen

• Ortspolizeiliche Verordnungen der Stadt Wiener Neustadt
– Grundlage: § 15 NÖ StROG
– Verordnungen

• Straßenmusikverordnung (2003)
• Verordnung über das Verbot des aufdringlichen Bettelns mit 

Minderjährigen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
• Alkoholverbotsverordnung
• Reinhalteverordnung, Taubenfütterungsverbotsverordnung
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IV. Ortspolizeiliche Verordnungen (2)

• Ortspolizeiliche Verordnungen der Stadt Wiener Neustadt

– Verordnungen

• Verordnung betreffend Leinenzwang und Beißkorbpflicht für 
Hunde (1994/1995, in der Zwischenzeit aufgehoben aufgrund 
des Inkraftretens der Novelle des NÖ Polizeistrafgesetzes 
LGBl. 4000-2 bzw. des NÖ Hundehaltegesetzes, LGBl. 4001, 
gültig seit 2010)

• Parkordnung
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V. Spezialfälle (1)

• Der Wiener Neustädter Esperantopark (1)

NÖN vom 6.4.2009
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V. Spezialfälle (2)

• Der Wiener Neustädter Esperantopark (2)

– NÖN vom 15.06.2009

– „Drogenszene wie am Karlsplatz!“

– Bei einer Anrainerversammlung 
machten betroffene Bürger ihrem
Ärger Luft.
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V. Spezialfälle (3)

• Privater Sicherheitsdienst

– Kurier vom 12.10.2009

– „Forderung nach mehr Kompetenzen“

– ...Einige Städte, wie Wiener Neustadt,
Ternitz oder nun auch Mödling haben
Sicherheitsdienste mit der 
Überwachungstätigkeit beauftragt....



05.05.2010
Mag. Walter Mörth

Kontrollamt Wiener Neustadt

VI. Wachkörper vs. Security

• Private Security wird wie ein Privater tätig.
• Sicherheitsdienst durch Stadtbedienstete ähnliche
Ausgangslage wie private Security, da in Städten 
mit einer BPolD keine Gemeindesicherheitswache 
eingerichtet werden darf.

• Wachkörper der BPolD: Vielzahl von Erhebungs-
möglichkeiten (Suchtmittelgesetz,Jugendschutz,
AWG etc.)

• WN hat zwar die Möglichkeit der Erlassung
von Verordnungen, jedoch keine rechtliche 
Handhabe bei einer etwaigen Übertretung.

• BPolD hat keine Handhabe die ortspolizeilichen 
Verordnungen der Stadt zu kontrollieren.

• Aufgabe der Landesgesetzgebung, bestimmte 
Tatbestände in ein NÖ SiPOLG zu übernehmen, 
allenfalls mit der Möglichkeit Durchführungs-VO 
durch Gemeinden zu erlassen.
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VII. Aktionen & Maßnahmen in der Stadt WN

• Sicherheitsenquete im Jänner 2006
– Fälschungssichere Schülerausweise
– Alkoholverbotsverordnung
– Präventions-Workshops in den Pflicht-
schulen

–mehr Beleuchtung in der Innenstadt
– Polizeiliche Videoüberwachung in der
Herrengasse
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VII. Aktionen & Maßnahmen in der Stadt WN

• Forderung der Stadtpolitik nach einer Erhöhung des Personalstandes  
bei der Polizei und der Wiedererrichtung eines Wachzimmers in der 
Innenstadt (u.a. Resolution des GR an Innenministerin Fekter) 

• Einführung eines Ordnungsdienstes im Juli 2009 (Kosten 2009: 
EUR 35.000,--, VA 2010 : EUR 70.000,--)

• Sicherheitssprechstunden
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VII. Aktionen & Maßnahmen

• Maßnahmen anderer Städte:
- GRAZ (SN 10.2.2010). Die Grazer Ordnungswache löst ihre Fälle meist durch 

Belehrungen. Unter den 8300 Amtshandlungen, die 2009 durchgeführt wurden, finden 
sich nur 214 Anzeigen und 385 Strafverfügungen. „Wir agieren nicht in Rambomanier, 
uns geht es um Prävention und Aufklärung“, erklärt Andreas Köhler, der Chef der zum 
Magistrat Graz gehörenden Ordnungswache. Derzeit versehen 18 Mitarbeiter in drei 
Gruppen ihren Dienst. Die von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) geforderte 
Aufstockung auf 36 Personen verzögert sich: Es gibt zu wenige Interessenten.

- WIEN (Rathauskorrespondenz 3.3.2009). Erfolgreiches erstes Jahr der WasteWatcher 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


